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Auftragsbestätigungen oder sonstige Vertragserklärun-

gen des Vertragspartners mit einem Verweis auf andere 

allgemeinen Geschäftsbedingungen als diesen erkennt 

die Gießerei HEUNISCH nicht an, es sei denn, die Gießerei 

HEUNISCH stimmt ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 

zu. Die Einkaufsbedingungen der Gießerei HEUNISCH gel-

ten auch dann, wenn die Gießerei HEUNISCH in Kenntnis 

entgegenstehender oder von deren Einkaufsbedingungen 

abweichender Bedingungen des Lieferanten die Lieferung 

des Lieferanten vorbehaltlos annimmt. Die Bedingungen 

der Gießerei HEUNISCH gelten auch für zukünftige Bestel-

lungen.

SCHRIFTFORM
Bestellungen, Abschlüsse und Lieferabrufe sowie deren 

Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. 

Bestellungen und Lieferabrufe können auch durch Daten-

fernübertragung oder Telefax erfolgen.

AUFTRAGSBESTÄTIGUNGEN
Bestellungen und Lieferabrufe der Gießerei HEUNISCH 

gelten als angenommen, wenn der Lieferant diesen nicht 

innerhalb von 1 Woche ab Zugang schriftlich widerspricht. 

Die Gießerei HEUNISCH ist jedoch auch innerhalb einer wei-

teren Woche zum Widerruf berechtigt, falls nicht zuvor eine 

schriftliche Annahme durch den Lieferanten erklärt wurde.

ZAHLUNGSZIEL/SKONTO
Bestellungen und Lieferabrufe der Gießerei HEUNISCH 

gelten als angenommen, wenn der Lieferant diesen nicht 

innerhalb von 1 Woche ab Zugang schriftlich widerspricht. 

Die Gießerei HEUNISCH ist jedoch auch innerhalb einer wei-

teren Woche zum Widerruf berechtigt, falls nicht zuvor eine 

schriftliche Annahme durch den Lieferanten erklärt wurde. 

Bei Abnahme einer verfrühten Lieferung gilt der vereinbarte  

Termin als Lieferdatum. Skontoabzug ist auch zulässig, 

wenn die Gießerei HEUNISCH aufrechnet oder Zahlungen in 

angemessener Höhe aufgrund von Mängeln zurückhält. Die 

Zahlungsfrist beginnt nach vollständiger Beseitigung der 

Mängel. Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der Liefe-

rungen oder Leistungen als vertragsgemäß. Die Zahlungen 

erfolgen unter Vorbehalt der Richtigkeit von Lieferung und 

Rechnung.

Präambel/Ausschließlichkeitsklausel

Schriftform/Auftragsbestätigung

Preise und Zahlungsbedingungen
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FESTPREIS
Anstehende Preiserhöhungen sind der Gießerei HEUNISCH 

mindestens 6 Wochen vor dem beabsichtigten Ände-

rungszeitpunkt schriftlich mitzuteilen und im Einzelnen zu 

begründen. Preiserhöhungen gelten als erst dann als ver-

einbart, wenn diesen von Seiten der Gießerei HEUNISCH 

schriftlich zugestimmt ist. Durch die Art der Preisstellung 

wird die Vereinbarung über den Erfüllungsort nicht berührt. 

Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die vereinbar-

ten Preise als Festpreise (einschließlich Verpackung) bis 

zur Auslieferung des Auftrages frei unserem Werk Gießerei 

HEUNISCH. 

PREISANPASSUNG
Für die Berechnung sind die vereinbarten Preise und, sofern 

sich diese auf dem Markt ermäßigen sollten oder nicht fest-

gelegt sind, die jeweils niedrigsten Tagespreise maßgebend. 

Soweit im Rahmen der Bestellung keine Preise festgelegt 

wurden, behält sich die Gießerei HEUNISCH die Zustimmung 

vor, auch wenn schon mit der Ausführung des Auftrages be-

gonnen wurde. Allgemeine Preiserhöhungen bis zur Liefer-

zeit können der Gießerei HEUNISCH nur auferlegt werden, 

wenn sie im Vertrag vorgesehen sind. Sofern nichts ande-

res vereinbart ist, sind die Preise fest. Preiserhöhungen 

sind nur wirksam, wenn sie mit schriftlicher Zustimmung der 

Gießerei HEUNISCH vorgenommen worden sind. Die Preise 

sind vor der Bestellung festzulegen. Sie sind Festpreise, 

inkl. Verpackung, Porto, Papiere und Transportversicherung. 

Werden in Ausnahmefällen Preise nicht vorher festgelegt, 

so sind sie in der Bestellungsannahme vom Lieferanten 

verbindlich anzugeben und gelten erst dann als vereinbart, 

wenn die Gießerei HEUNISCH diesen schriftlich zustimmt. 

Der Gießerei HEUNISCH steht in diesen Fällen ein Recht auf 

Rücktritt von der Bestellung ausdrücklich zu.

NEBENKOSTEN
Die vereinbarten Preise sind Nettofestpreise und verstehen 

sich – zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer – frei 

vereinbartem Bestimmungsort einschließlich Verpackungs- 

und Frachtkosten, Porto, Papieren und Transportversiche-

rung. Die Anerkennung von Mehr- oder Minderlieferungen 

bleibt vorbehalten. Der Lieferant trägt die Sachgefahr bis 

zur Annahme der Ware durch die Gießerei HEUNISCH oder 

den durch die Gießerei HEUNISCH Beauftragten Ort, an den 

die Ware auftragsgemäß zu liefern ist.

ANGEBOTSERARBEITUNG
In diesen Preisen sind auch alle Lieferungen, Leistungen 

und Nebenleistungen enthalten, die nach den Angebotsun-

terlagen und Zeichnungen oder Katalogen des Lieferanten 

zur abnahmefähigen Herstellung der im Vertrag genannten 

Gesamtleistung gehören. Vergütungen für Besuche oder 

für die Ausarbeitung von Angeboten und Projekten werden 

nicht gewährt. 

GEWICHT
Bei Gewichtspreisen ist die amtliche Verwiegung maßge-

bend, bei deren Fehlen ist die eigene Gewichtsfeststellung 

der Gießerei HEUNISCH maßgebend.

FÄLLIGKEIT/FRISTBEGINN
Soweit Bescheinigungen über Materialprüfungen (z.B. 

Werkszeugnis, Messprotokoll, Glühprotokoll usw.) verein-

bart sind, sind diese Bestandteil des geschuldeten Leis-

tungssolls und zusammen mit der Ware an die Gießerei 

HEUNISCH zu übersenden. Die Zahlungsfrist für Rechnun-

gen beginnt nicht vor dem Eingang der geschuldeten Be-

scheinigung.

ZAHLUNGSMITTEL
In der Wahl der Zahlungsmittel ist die Gießerei HEUNISCH 

frei. Bei Zahlungen durch Wechsel oder Akzept bleibt der An-

spruch der Gießerei HEUNISCH auf Skontoabzug bestehen. 

SICHERHEITSLEISTUNG
Sind durch die Gießerei HEUNISCH Vorauszahlungen zu leis-

ten, so sind diese Vorauszahlungen erst fällig, wenn der Gie-

ßerei HEUNISCH eine diese Vorauszahlungen absichernde 

selbstschuldnerische und auf erstes Anfordern fällige Bürg-

schaft einer deutschen Großbank, Genossenschaftsbank 

oder öffentlichen Sparkasse in Höhe der Vorauszahlungen 

vorliegt.

AUFRECHNUNG
Die Gießerei HEUNISCH ist berechtigt, mit allen Forderun-

gen, die der Gießerei HEUNISCH oder deren Muttergesell-

Preisgestaltung
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schaft, und mit dieser konzernmäßig im Sinne der Gesetz-

gebung verbundenen inländischen und ausländischen 

Gesellschaften zustehen, gegen Forderungen des Liefe-

ranten aufzurechnen. Der Lieferant erhält auf Wunsch eine 

Liste dieser Gesellschaften. Der Lieferant erklärt sich mit 

der Verrechnung seiner Forderungen und Verbindlichkeiten 

gegenüber der Gießerei HEUNISCH einverstanden. Sämtli-

che Voraussetzungen sind nach dem Zeitpunkt der Entste-

hung und nicht der Fälligkeit der Forderungen zu beurteilen. 

Sind Forderungen verschieden fällig, wird mit Wertstellung 

abgerechnet. Die Aufrechnungsvereinbarung erstreckt sich 

bei Kontokorrentverhältnissen auf den Saldo.

 

SONSTIGES
Die Annahme von Mehr- oder Minderlieferungen bleibt der 

Gießerei HEUNISCH vorbehalten. Zur Abnahme nicht aus-

drücklich vereinbarter Teil- oder Mehrlieferungen ist die 

Gießerei HEUNISCH nicht verpflichtet. Entsprechendes gilt, 

falls die Ware vor dem vereinbarten Termin angeliefert wird. 

Gegebenenfalls ist die Gießerei HEUNISCH berechtigt, die 

Ware auf Kosten und Gefahr des Lieferanten zurückzusen-

den oder bei Dritten einzulagern.

RECHNUNGSVORSCHRIFTEN
Rechnungen sind der Gießerei HEUNISCH in zweifacher Aus-

fertigung mit allen dazugehörigen Unterlagen und Daten 

nach erfolgter Lieferung/Leistung gesondert in ordnungs-

gemäßer Form einzureichen. Die Gießerei HEUNISCH behält 

sich vor, Rechnungen zurückzuschicken, falls die Bestell-

nummer der Gießerei HEUNISCH nicht angegeben ist. Nicht 

ordnungsgemäß eingereichte Rechnungen gelten erst vom 

Zeitpunkt der Richtigstellung als bei der Gießerei HEUNISCH 

eingegangen. Rechnungen müssen sämtliche von der Gie-

ßerei HEUNISCH vorgeschriebenen Angaben enthalten und 

sind der Gießerei HEUNISCH sofort, spätestens 3 Tage nach 

Lieferung, einzureichen. Die Rechnung darf nicht der Liefe-

rung beigelegt werden.

DEFINITIONEN
Die vereinbarte Lieferfrist wird vom Tage der Bestellung 

durch die Gießerei HEUNISCH an gerechnet. Gibt die Gieße-

rei HEUNISCH unter der vorgenannten Position eine Liefer-

woche an, so sind alle Werktage von Montag bis einschließ-

lich Freitag erfasst. In diesem Fall hat der Liefergegenstand 

spätestens am jeweils letzten der vorgenannten Werktage 

der von der Gießerei HEUNISCH angegebenen Lieferwoche 

bei der Gießerei HEUNISCH im Werk einzutreffen. Hierbei 

sind die regional geltenden Feiertage vom Lieferanten zu 

berücksichtigen. Ist als Lieferung ein Tag, eine Woche, ein 

Monat oder Quartal bestimmt, so kommt der Lieferant bei 

Nichtlieferung ab dem ersten nachfolgenden Tag in Verzug, 

ohne dass es einer Mahnung bedarf. Bei einem als voraus-

sichtlich, ungefähr, ca. oder ähnlich bezeichneten Lieferter-

min ist ein Spielraum von höchstens einer Woche gestattet. 

Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der 

Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei der Gießerei HEU-

NISCH. Ist nicht Lieferung „frei Werk“ (DDU oder DDP ge-

mäß Incoterms 2000) vereinbart, hat der Lieferant die Ware 

unter Berücksichtigung der mit dem Spediteur abzustim-

menden Zeit für Verladung und Versand rechtzeitig bereit zu 

stellen. Auf das Ausbleiben notwendiger, von der Gießerei 

HEUNISCH zu liefernder Unterlagen kann sich der Lieferant 

nur berufen, wenn der Lieferant die Unterlagen schriftlich 

unter angemessenen Fristsetzung angemahnt und nicht 

innerhalb dieser Frist erhalten hat.

VERBINDLICHKEIT
Die vereinbarten Liefertermine und Lieferfristen sind ver-

bindlich und verstehen sich als Fixtermine.

VORZEITIGKEIT
Vorzeitige Lieferungen, Lieferungen außerhalb der von der Gie-

ßerei HEUNISCH genannten Warenabnahmezeiten sowie Teil- 

und Mehrlieferungen bedürfen der Zustimmung und der aus-

drücklichen schriftlichen Annahme der Gießerei HEUNISCH.

Erfolgt die Anlieferung vor dem vereinbarten Liefertermin, 

behält sich die Gießerei HEUNISCH vor, die Rücksendung auf 

Kosten und Gefahr des Lieferanten vorzunehmen. Erfolgt bei 

vorzeitiger Lieferung keine Rücksendung, so lagert die Ware 

bei der Gießerei HEUNISCH bzw. Dritter auf Kosten und Gefahr 

des Lieferanten.

INFORMATIONSPFLICHTEN
Bei erkennbarer Verzögerung einer Lieferung oder Leistung 

bzw. Nacherfüllung ist der Gießerei HEUNISCH unverzüglich 

schriftlich Grund und Dauer der Verzögerung mitzuteilen und  

Lieferzeit/-frist



die Entscheidung von der Gießerei HEUNISCH einzuholen. Die 

Gießerei HEUNISCH kann zum Ausgleich jeder Verzögerung 

verlangen, dass der Lieferant ohne Aufpreis die schnellstmög-

liche Versandart wählt. Weitergehende Ansprüche der Gieße-

rei HEUNISCH bleiben hiervon unberührt.

RECHTSFOLGEN
Betriebsstörende Terminüberschreitungen berechtigen die 

Gießerei HEUNISCH, die noch ausstehenden Lieferungen ohne 

Nachfristsetzung abzulehnen und Schadensersatz wegen 

Nichterfüllung zu verlangen oder insoweit vom Vertrag zurück-

zutreten. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Verzug. Kommt der Lieferant in Lieferverzug, dann stehen 

der Gießerei HEUNISCH die gesetzlichen Ansprüche zu. Bei 

einem Fixkauf (§ 376 HGB) entfällt das Erfordernis einer Nach-

fristsetzung. Wird der vereinbarte Liefertermin aus einem vom 

Lieferanten zu vertretenden Umstand nicht eingehalten, so ist 

die Gießerei HEUNISCH nach dem ergebnislosen Ablauf einer 

von der Gießerei HEUNISCH gesetzten angemessenen Nach-

frist berechtigt, nach Wahl der Gießerei HEUNISCH Schadens-

ersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen bzw. von dritter 

Seite Ersatz zu beschaffen oder die weiteren gesetzlichen Ge-

währleistungsansprüche geltend zu machen. Durch die Annah-

me einer verspätet erfolgten Lieferung werden etwaige Scha-

densersatzansprüche der Gießerei HEUNISCH nicht berührt. 

Bei Nichteinhaltung des Liefertermins gerät der Lieferant ohne 

Mahnung oder Nachfristsetzung in Verzug. 

VERTRAGSSTRAFE
Wird die vereinbarte Frist aus Gründen, die der Lieferant zu 

vertreten hat, überschritten, so ist die Gießerei HEUNISCH 

berechtigt, für jede angefangene Woche eine Vertragsstrafe 

in Höhe von 1 %, höchstens jedoch von insgesamt 10 % des 

jeweiligen Bestell- bzw. Abrufwerts  zu verlangen. Weiterge-

hende Ansprüche der Gießerei HEUNISCH bleiben hiervon un-

berührt. Die Gießerei HEUNISCH kann die Vertragsstrafe bis zur 

Schlusszahlung verlangen oder gegen fällige Zahlungen auf-

rechnen, wenn die Leistung vorbehaltlos angenommen wurde.

VERSAND/GEFAHRTRAGUNG
Soweit nicht anders vereinbart, gehen die Versand-, Versiche-

rungs- und Verpackungskosten zu Lasten des Lieferanten. Bei 

Preisstellung ab Werk oder ab Verkaufslager des Lieferanten 

ist zu den jeweils niedrigsten Kosten zu versenden, soweit die 

Gießerei HEUNISCH keine bestimmte Beförderungsart vorge-

schrieben hat. Mehrkosten wegen einer nicht eingehaltenen 

Versandvorschrift gehen zu Lasten des Lieferanten. Bei Preis-

stellung frei Empfänger kann die Gießerei HEUNISCH ebenfalls 

die Beförderungsart bestimmen. Mehrkosten für eine zur Ein-

haltung eines Liefertermins etwa notwendige beschleunigte 

Beförderung sind vom Lieferanten zu tragen. Wird die Rück-

sendung von Leergut und Verpackungsmaterial vereinbart, 

gehen die Kosten zu Lasten des Lieferanten. Bei Lieferung frei 

Werk geht die Gefahr auf die Gießerei HEUNISCH über, wenn 

die Lieferung am Erfüllungsort ordnungsgemäß übergeben 

und abgenommen worden ist.

EINHALTUNG GESETZLICHER ANFORDERUNGEN 
UND TECHNISCHER NORMEN
Alle Eigenschaften, die vom Lieferanten über die Sache an-

gegeben oder von der Gießerei HEUNISCH laut Auftrag ge-

fordert werden, einschließlich Zertifikate und Werkszeugnis-

se, gelten als garantiert. Für Materialien, die auf Grund von 

Gesetzen, Verordnungen, sonstigen Bestimmungen, ihrer 

Zusammensetzung oder ihrer Wirkung auf die Umwelt eine 

Sonderbehandlung in Bezug auf Verpackung, Transport, Lage-

rung, Umgang  und/oder Abfallbeseitigung erfahren müssen, 

wird der Lieferant das Sicherheitsdatenblatt, weiterführende 

Produktinformationen sowie ein zutreffendes Unfallmerkblatt 

(Transport) übergeben. Im Falle der Änderung der Materialien, 

der Rechtslage und des Produktionsstandortes ist der Lie-

ferant verpflichtet, an die Gießerei HEUNISCH unverzüglich 

aktualisierte Datenblätter übergeben. Der Lieferant stellt die 

von der Gießerei HEUNISCH geforderten Ursprungsnachweise 

(z.B. Lieferantenerklärungen, Warenverkehrsbescheinigungen 

u.a.), mit allen erforderlichen Angaben versehen und ordnungs-

gemäß unterzeichnet, unverzüglich zur Verfügung. 

MÄNGELRÜGE/EINGANGSKONTROLLE
Die Annahme erfolgt unter Vorbehalt der Untersuchung auf 

Mangelfreiheit, insbesondere auch auf Richtigkeit, Vollstän-

digkeit und Tauglichkeit. Die Gießerei HEUNISCH ist berechtigt, 

den Vertragsgegenstand, soweit und sobald dies nach ord-

nungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen; 

entdeckte Mängel werden von der Gießerei HEUNISCH un-

verzüglich nach Entdeckung gerügt. Insoweit verzichtet der 

Lieferant auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge. Ver-

deckte Mängel werden unverzüglich nach deren Entdeckung 

angezeigt. Zur Untersuchung nicht offenkundiger Mängel, ins-

besondere auch zu Laboruntersuchungen oder ähnlichem, ist 

die Gießerei HEUNISCH nicht verpflichtet.

Gießerei HEUNISCH GmbH
Westheimer Str. 6
D-91438 Bad Windsheim

Tel.: +49 (0) 9841 / 408 - 0
info.gh@heunisch.eu
www.heunisch.eu



Gießerei HEUNISCH GmbH
Westheimer Str. 6
D-91438 Bad Windsheim

Tel.: +49 (0) 9841 / 408 - 0
info.gh@heunisch.eu
www.heunisch.eu

ALLGEMEINES
Die gesetzlichen Bestimmungen zu Sach- und Rechts-

mängeln finden Anwendung, soweit nicht nachfolgend et-

was anderes geregelt ist. Geleistete Zahlungen bedeuten 

grundsätzlich keine Anerkennung der Lieferung/Leistung 

als vertragsgerecht und fehlerfrei.

BESCHAFFENHEITSBESCHREIBUNG
Der Lieferant haftet dafür, dass die gelieferten Gegenstän-

de bzw. die erbrachten Leistungen keine ihren Wert oder ihre 

Tauglichkeit beeinträchtigenden Mängel aufweisen und die 

zugesicherten bzw. garantierten Eigenschaften besitzen. 

Die Lieferung muss den vereinbarten Spezifikationen ent-

sprechen. Produktänderungen bzw. Umstellungen in der 

Fertigung des Lieferanten, die zu Änderungen der Spezifi-

kation, der Zeichnungen oder des Qualitätsstandards füh-

ren oder in sonstiger Weise Auswirkungen auf die Qualität, 

Betriebssicherheit oder Funktion unserer Produkte haben, 

sind nur mit vorherigem schriftlichem Einverständnis der 

Gießerei HEUNISCH zulässig. Für Aufträge der Gießerei HEU-

NISCH gelten - sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders 

vereinbart - ausschließlich die Einkaufsbedingungen der 

Gießerei HEUNISCH, auch wenn Verkaufsbedingungen des 

Lieferanten  anders lauten und die Gießerei HEUNISCH die-

sen nicht ausdrücklich widerspricht.

ALLGEMEINES
Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche stehen der 

Gießerei HEUNISCH uneingeschränkt und ungekürzt zu. 

Unabhängig davon ist die Gießerei HEUNISCH berechtigt, 

vom Lieferanten nach Wahl durch die Gießerei HEUNISCH 

Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung zu verlangen. In 

diesem Fall ist der Lieferant verpflichtet, alle zum Zweck der 

Mangelbeseitigung oder der Ersatzlieferung erforderlichen 

Aufwendungen zu tragen. Die Gießerei HEUNISCH ist be-

rechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mangelbeseitigung 

ohne Nachfristsetzung selbst vorzunehmen, wenn Gefahr 

in Verzug ist oder besondere Eilbedürftigkeit besteht. Das 

Recht auf Schadensersatz, insbesondere auf Schadenser-

satz wegen Nichterfüllung, bleibt ausdrücklich vorbehalten.

WAHLRECHT
Bei mangelhafter Lieferung ist die Gießerei HEUNISCH be-

rechtigt, nach Wahl kostenlose Nachbesserung oder Liefe-

rung einwandfreier Ware zu verlangen.

GEWÄHRLEISTUNGSKOSTEN
Sämtliche hierdurch entstehenden Aufwendungen, insbe-

sondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, 

sind vom Lieferanten zu tragen. Die Geltendmachung eines 

darüber hinausgehenden Schadenersatzes bleibt hiervon 

unberührt. Bei Lieferung einer mangelhaften Sache ist die 

Gießerei HEUNISCH berechtigt, die mangelhafte Sache auf 

Kosten des Lieferanten an ihn zurücksenden. Kommt der 

Lieferant der Aufforderung durch die Gießerei HEUNISCH 

zur Mangelbeseitigung bzw. Lieferung einer mangelfreien 

Sache nicht innerhalb einer angemessenen Frist, jedoch 

von maximal 8 Tagen nach, ist die Gießerei HEUNISCH zum 

Rücktritt vom Vertrag oder zur Minderung berechtigt. Einer 

Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Lieferant die Nach-

erfüllung verweigert, diese für die Gießerei HEUNISCH unzu-

mutbar oder wenn sie bereits ein Mal erfolglos geblieben ist. 

Schadenersatzansprüche werden durch den Rücktritt nicht 

berührt.

ERSATZVORNAHME ETC.
In dringenden Fällen oder wenn der Lieferant seine Gewähr-

leistungspflichten nicht unverzüglich nach entsprechenden 

Aufforderung durch die Gießerei HEUNISCH erfüllt, ist die 

Gießerei HEUNISCH berechtigt, auf Kosten des Lieferanten 

schadhafte Teile nachzubessern oder zu ersetzen und ent-

standene Schäden zu beseitigen. Sollte der Lieferant nicht 

unverzüglich nach Aufforderung durch die Gießerei HEU-

NISCH zur Mängelbeseitigung mit der Beseitigung des Man-

gels beginnen, so steht der Gießerei HEUNISCH in dringen-

den Fällen, insbesondere zur Abwehr von akuten Gefahren 

oder Vermeidung größerer Schäden, das Recht zu, diese auf 

Kosten des Lieferanten selbst vorzunehmen oder von drit-

ter Seite vornehmen zu lassen. Kleine Mängel können von 

der Gießerei HEUNISCH - in Erfüllung der Schadensminde-

rungspflicht - ohne vorherige Abstimmung selbst beseitigt  

werden, ohne dass hierdurch die Gewährleistungsverpflich-

tung des Lieferanten berührt wird. Die Gießerei HEUNISCH 

Gewährleistung

Mängelbeseitigung



ist berechtigt, den Lieferanten dann mit den erforderlichen 

Aufwendungen zu belasten. Das gleiche gilt, wenn unge-

wöhnlich hohe Schäden drohen.

ZURÜCKBEHALTUNG
Bei mangelhafter oder unvollständiger Lieferung ist die Gie-

ßerei HEUNISCH berechtigt, die Zahlung wertanteilig bis zur 

ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten.

VERJÄHRUNG
Bei Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung beginnt die 

Gewährleistungsfrist erneut. Mängelansprüche verjähren 

grundsätzlich nach 2 Jahren. Bei Sachen, die für ein Bauwerk 

Verwendung finden oder bei Leistungen für ein Bauwerk, 

nach 5 Jahren. Die Verjährung beginnt mit der Übergabe 

bzw. Abnahme der Leistung. Bei Vorrichtungen, Maschinen 

und Anlagen beginnt die Gewährleistungszeit mit dem Ab-

nahmetermin, der in der schriftlichen Abnahmeerklärung 

der Gießerei HEUNISCH genannt wird. Verzögert sich die 

Abnahme ohne Verschulden des Lieferanten, so beginnt 

die Gewährleistungszeit mit der Bereitstellung des Liefer-

gegenstandes zur Abnahme. Für Lieferteile, die während der 

Untersuchung eines Mangels und/oder der Mängelbeseiti-

gung nicht in Betrieb bleiben konnten, verlängert sich eine 

laufende Gewährleistungszeit um die Zeit der Betriebs-

unterbrechung. Für ausgebesserte oder neu gelieferte Teile 

beginnt die Gewährleistungszeit mit der Beendigung der 

Nachbesserung oder, wenn eine Abnahme vereinbart ist, 

mit der Abnahme neu. 

ALLGEMEINES
Bei Lohnaufträgen, insbesondere bei der Bearbeitung von 

Gussstücken, hat der Lieferant größte Sorgfalt walten zu 

lassen und sich genau an die Anweisungen der Gießerei 

HEUNISCH zu halten. Bei Unklarheiten oder in Zweifelsfällen 

ist unbedingt Rücksprache mit der Gießerei HEUNISCH zu 

nehmen. Mit Annahme eines Lohnauftrages bestätigt der 

Lieferant, dass er aufgrund seiner maschinellen Einrichtun-

gen in der Lage ist, die von der Gießerei HEUNISCH verlang-

ten Anforderungen zu erfüllen. Bei einer über die Lieferung 

mangelhafter Ware hinausgehenden schuldhaften Pflicht-

verletzung (z.B. bei einer Aufklärungs-, Beratungs- oder 

Untersuchungspflicht) oder nicht erfüllter Garantie ist die 

Gießerei HEUNISCH berechtigt, Ersatz des dadurch verur-

sachten Schadens verlangen. Der Lieferant übernimmt in 

diesen Fällen alle Kosten und Aufwendungen, einschließlich 

der Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung oder Rückruf-

aktion. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

Der Lieferant hat auf Verlangen das Bestehen einer Pro-

dukthaftpflichtversicherung, die insbesondere das Risiko 

eines Rückrufs abdeckt, in ausreichender Höhe der Gießerei 

HEUNISCH nachzuweisen.

FREISTELLUNGSANSPRUCH
Wird die Gießerei HEUNISCH nach deutschem oder einem 

sonstigen Recht aus Produkthaftung in Anspruch genom-

men, tritt der Lieferant gegenüber der Gießerei HEUNISCH 

insoweit ein, als er unmittelbar haften würde. Eine vertrag-

liche Haftung des Lieferanten bleibt unberührt. Der Liefe-

rant ist verpflichtet, die Gießerei HEUNISCH von derartigen 

Ansprüchen freizustellen, sofern und soweit der Schaden 

durch einen Mangel des vom Lieferanten gelieferten Ver-

tragsgegenstandes verursacht worden ist. In den Fällen 

verschuldensabhängiger Haftung gilt dies jedoch nur dann, 

wenn den Lieferanten ein Verschulden trifft. Sofern die 

Schadensursache im Verantwortungsbereich des Liefe-

ranten liegt, trägt der Lieferant insoweit die Beweislast. 

Der Lieferant übernimmt in diesen Fällen alle Kosten und 

Aufwendungen, einschließlich der Kosten einer etwaigen 

Rechtsverfolgung oder Rückrufaktion. Im Übrigen gelten die 

gesetzlichen Bestimmungen. 

INFORMATION
Die Gießerei HEUNISCH wird dem Lieferanten, falls er die-

sen nach dem vorstehenden Absatz in Anspruch nehmen 

will, unverzüglich informieren. Die Gießerei HEUNISCH wird 

dem Lieferanten, soweit dies der Gießerei HEUNISCH zu-

mutbar ist, Gelegenheit zur Untersuchung  des Schadens-

falles und zur Abstimmung mit der Gießerei HEUNISCH über 

die zu ergreifenden Maßnahmen, z.B. Vergleichsverhand-

lungen, geben.  Die Vertragspartner verpflichten sich, sich 

unverzüglich von bekannt werdenden Verletzungsrisiken 

und angeblichen Verletzungsfällen zu unterrichten und sich 

Gelegenheit zu geben, entsprechenden Ansprüchen einver-

nehmlich entgegenzuwirken. 

Haftungsklauseln
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VERSICHERUNG
Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Ver-

sicherung mit einer Deckungssumme von € 5 Mio. pro Per-

sonenschaden/Sachschaden - pauschal - zu unterhalten; 

stehen der Gießerei HEUNISCH weitergehende Schadens-

ersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt. 

RÜCKRUF
Wird die Gießerei HEUNISCH wegen Verletzung behördlicher 

Sicherheitsvorschriften oder aufgrund in- oder ausländi-

scher Produkthaftungsregelungen oder -gesetze wegen 

Fehlerhaftigkeit Ihrer Produkte in Anspruch genommen, 

die auf Produkte oder Leistungen des Lieferanten zurück-

zuführen sind, so ist die Gießerei HEUNISCH berechtigt, 

vom Lieferanten Ersatz dieses Schadens zu verlangen, 

soweit der Schaden durch die vom Lieferanten gelieferten 

Produkte verursacht ist. Dieser Schaden umfasst auch die 

Kosten einer vorsorglichen Rückrufaktion. Alle Risiken aus 

der Produkthaftung, einschließlich des Rückrufrisikos, sind 

in angemessener Höhe bei einem anerkannten Versicherer 

zu versichern; die Versicherungspolice ist der Gießerei HEU-

NISCH auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen.

HÖHERE GEWALT
Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maß-

nahmen, Transportstörungen und sonstige bei der Gießerei 

HEUNISCH oder unseren Lieferanten auftretende Störun-

gen, die zur Einschränkung oder Einstellung der Produktion 

bei der Gießerei HEUNISCH führen, befreien die Gießerei 

HEUNISCH für die Dauer und im Umfang ihrer Wirkung von 

einer Abnahme oder Schadensersatzpflicht, sofern die 

Gießerei HEUNISCH diese Störung mit zumutbaren Mitteln 

nicht abwenden kann. Dies gilt entsprechend für Verpflich-

tungen des Lieferanten. Sofern eine Verzögerung der Liefe-

rung durch höhere Gewalt zu erwarten ist, ist die Gießerei 

HEUNISCH bei Eintritt oder Erwartung der Ereignisse sofort 

entsprechende Mitteilung zu machen. Ereignisse höherer 

Gewalt berechtigen die Gießerei HEUNISCH, vom Vertrag 

zurückzutreten ohne Entschädigungsanspruch des Liefe-

ranten.

EIGENTUMSVORBEHALT
Sind Vorauszahlungen vereinbart, so wird festgelegt, dass 

der Lieferant an der bestellten Sache das Eigentum an die 

Gießerei HEUNISCH in Höhe der geleisteten Vorauszahlung 

im Zeitpunkt des Eingangs der Zahlung überträgt und die in 

Eigentum der Gießerei HEUNISCH stehende Sache für die 

Gießerei HEUNISCH unentgeltlich verwahrt. Der Lieferant 

ist verpflichtet, diese Sache getrennt von anderen zu la-

gern und sie nicht mit anderen Sachen zu vermischen oder 

zu vermengen. Der Lieferant darf im Eigentum der Gießerei 

HEUNISCH stehende Sachen weder veräußern noch ver-

pfänden oder in sonstiger Weise über sie verfügen. Von 

Pfändungen oder Beschlagnahmungen ist die Gießerei HEU-

NISCH unverzüglich zu unterrichten. 

Von der Gießerei HEUNISCH beigestellte Stoffe, Teile, Behäl-

ter und Spezialverpackungen bleiben Eigentum der Gießerei 

HEUNISCH. Diese dürfen nur bestimmungsgemäß verwen-

det werden. Die Verarbeitung von Stoffen und der Zusam-

menbau von Teilen erfolgen für die Gießerei HEUNISCH. Es 

besteht Einvernehmen, dass die Gießerei HEUNISCH im 

Verhältnis des Wertes der Beistellungen zum Wert des 

Gesamterzeugnisses Miteigentümer an den unter Ver-

wendung der Stoffe und Teile der Gießerei HEUNISCH her-

gestellten Erzeugnissen ist, die insoweit vom Lieferanten 

für die Gießerei HEUNISCH verwahrt werden. Wird ein von 

der Gießerei HEUNISCH beigestellter Gegenstand infolge 

fehlerhafter Be- oder Verarbeitung zerstört oder unbrauch-

bar, hat der Lieferant den dadurch der Gießerei HEUNISCH 

entstandenen Schaden zu ersetzen. Das Bestehen eines 

ausreichenden Versicherungsschutzes ist auf Verlangen 

der Gießerei HEUNISCH nachzuweisen. Die gelieferte Ware 

geht mit der Bezahlung in das uneingeschränkte Eigentum 

der Gießerei HEUNISCH über: weitergehende Eigentumsvor-

behalte des Lieferanten oder Dritter erkennt die Gießerei 

HEUNISCH nicht an. 

FORDERUNGSABTRETUNG
Die Abtretung von Forderungen, die dem Lieferanten gegen 

die Gießerei HEUNISCH zustehen, bedarf der vorherigen 

schriftlichen Zustimmung durch die Gießerei HEUNISCH. 

Der Einzug derartiger Forderungen durch Dritte ist ausge-

schlossen. Die Gießerei HEUNISCH ist berechtigt, gegen 

Forderungen des Lieferanten aufzurechnen. Sofern die Gie-

ßerei HEUNISCH Forderungen gegen andere Unternehmen 

zustehen, die dem gleichen Konzern wie der Lieferant ange-

hören, ist die Gießerei HEUNISCH berechtigt, die Zahlung so 

lange zurückzuhalten, bis die Forderung der Gießerei HEU-

NISCH gegen das Konzernunternehmen ausgeglichen ist. 



INSOLVENZRÜCKTRITT
Bei Beantragung oder Eröffnung eines Insolvenz-, Ver-

gleichs- bzw. Gesamtvollstreckungsverfahrens über das 

Vermögen des Lieferanten bzw. bei Ablehnung eines solchen 

Verfahrens mangels Masse, bei Wechsel- oder Scheckpro-

testen und bei Zahlungseinstellungen ist die Gießerei HEU-

NISCH berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, und zwar 

auch dann, wenn der Vertrag von der Gießerei HEUNISCH 

oder dem Lieferanten oder beiderseits schon ganz oder teil-

weise erfüllt worden ist, die Gewährleistungsfristen für den 

Lieferanten jedoch noch nicht abgelaufen sind.

MODELLE, WERKZEUGE, ZEICHNUNGEN UND 
BEIGESTELLTE PRODUKTE
Unterlieferanten sind entsprechend zu verpflichten. Das 

von der Gießerei HEUNISCH beigestellte Material darf nur 

für Bestellung der Gießerei HEUNISCH verwendet werden. 

Zeichnungen, Normenblätter, Druckvorlagen, Lehren, Mo-

delle, Formen, Muster, Profile, Werkzeuge und alle sonsti-

gen dem Lieferanten zur Vorbereitung und Durchführung 

des Auftrages übergebenen Unterlagen sowie das darin 

verkörperte Know-how bleiben alleiniges Eigentum der 

Gießerei HEUNISCH und dürfen ohne schriftliche Einwilli-

gung der Gießerei HEUNISCH weder an Dritte weitergege-

ben noch für andere als die vertraglichen Zwecke benutzt 

werden. Sie sind strengstens geheimzuhalten und auf An-

forderung der Gießerei HEUNISCH sofort zurückzugeben. 

Sie sind vom Lieferanten auf dessen Kosten sorgfältig zu 

pflegen, zu verwahren und gegen Schäden und Verlust zu 

versichern. Reparaturen und Änderungen bedürfen der vor-

herigen schriftlichen Zustimmung der Gießerei HEUNISCH. 

Ein Zurückbehaltungsrecht wird insoweit ausgeschlossen. 

Modelllieferanten verpflichten sich, zeichnungs- und form-

gerechte Modelleinrichtungen zu liefern.

GEHEIMHALTUNG
Die zwischen den Vertragspartnern vereinbarten Preise 

sind vertraulich und dürfen Dritten nicht bekannt gegeben 

werden.  Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbil-

dungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unter-

lagen und Informationen strikt geheim zu halten. Dritten 

dürfen sie nur mit ausdrücklicher Zustimmung durch die 

Gießerei HEUNISCH offengelegt werden. Die Geheimhal-

tungspflicht erstreckt sich auch auf Personendaten. Die 

Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung 

oder Scheitern dieses Vertrages; sie erlischt, wenn und 

soweit das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, 

Berechnungen und sonstigen Unterlagen enthaltene Ferti-

gungswissen allgemein bekannt geworden ist. Unterliefe-

ranten sind entsprechend zu verpflichten.

SCHUTZRECHTE DRITTER
Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit 

seiner Lieferung keine Rechte Dritter verletzt werden. Sie 

garantieren, dass der vom Lieferanten gelieferte Gegen-

stand nicht die Rechte Dritter verletzt. Sollten dennoch 

Patente, Gebrauchsmuster oder sonstige Schutzrechte 

Dritter berührt sein, so ist der Lieferant auf seine Kosten 

für die notwendige Lizenzbeschaffung verpflichtet. Von 

Ansprüchen Dritter wird die Gießerei HEUNISCH durch den 

Lieferanten freigestellt.

ERFÜLLUNGSORT, RECHTSWAHL UND  
GERICHTSSTAND
Erfüllungsort für die Lieferung und Leistung ist die Emp-

fangsstelle bzw. die von der Gießerei HEUNISCH angegebe-

ne Verwendungsstelle.  Für die vertraglichen Beziehungen 

gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des 

Kollisionsrechts und des Übereinkommens der vereinten 

Nationen über Verträge über den internationalen Waren-

kauf (CISG).Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz des 

Unternehmens. Die Gießerei HEUNISCH kann auch am Sitz 

des Lieferanten klagen. 

SALVATORISCHE KLAUSEL
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getrof-

fenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder wer-

den, so wird dadurch die Gültigkeit der Bedingungen im Übri-

gen nicht berührt. Die Gießerei HEUNISCH und der Lieferant 

sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine 

ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende 

Regelung zu ersetzen. 
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SCHROTTKLAUSELN
Schrottlieferanten bescheinigen schriftlich: „Wir versichern, 

dass der gelieferte Schrott von uns auf das Vorhandensein 

von Sprengkörpern, explosionsverdächtigen Gegenständen 

und geschlossenen Hohlkörpern geprüft worden ist. Auf-

grund dieser Prüfung können wir nach bestem Gewissen 

die Erklärung abgeben, dass der gelieferte Schrott frei von 

Sprengkörpern, explosionsverdächtigen Gegenständen 

und geschlossenen Hohlkörpern ist.“ Schrottlieferanten 

haben ihre Vorlieferanten in gleicher Weise zu verpflich-

ten. Der Lieferant sichert zu und versichert auf Verlangen 

schriftlich, dass der zu liefernde Schrott den vereinbarten 

Analysen und Vorgaben entspricht, frei von Sprengkörpern, 

explosionsverdächtigen Gegenständen und Hohlkörpern ist 

und nicht radioaktiv kontaminiert wurde.

 

QUALITÄT/AUSBESSERUNGSARBEITEN
Die Gießerei HEUNISCH behält sich vor, während der Ferti-

gung und vor der Lieferung die Qualität des verwendeten 

Materials, Maß- und Mengengenauigkeit und sonstige Qua-

lität der hergestellten Teile entsprechend unserer Bestel-

lung im Werk des Lieferanten und seiner Vorlieferanten zu 

prüfen. 

ERSATZTEILBESCHAFFUNG
Der Lieferant verpflichtet sich, Verschleißteilbestellungen 

noch mindestens 10 Jahre und sonstige Ersatzteilbestel-

lungen noch mindestens 7 Jahre nach der letzten Lieferung 

auszuführen.

DATENSCHUTZ
Die Gießerei HEUNISCH ist berechtigt, die im Rahmen der 

Geschäftsverbindung erhaltenen personenbezogenen 

Daten im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

zu verarbeiten. Der Lieferant ist gegenüber der Gießerei 

HEUNISCH verpflichtet, sämtliche datenschutzrechtlichen 

Regelungen und Bestimmungen einzuhalten.

SUBUNTERNEHMER
Die Weitergabe der Aufträge an Dritte bzw. die Einschaltung 

von Subunternehmern ist nur mit vorheriger schriftlicher 

Zustimmung der Gießerei HEUNISCH zulässig. Auch bei Er-

teilung der Zustimmung gilt der eingeschaltete Dritte als 

Erfüllungsgehilfe des Lieferanten.

DIVERSES
Für die Auslegung der Handelsklauseln gelten die Incoterms 

in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung. Personen, 

die in Erfüllung des Vertrages Arbeiten im Werksgelände 

ausführen, haben die Bestimmungen der jeweiligen Be-

triebsordnung zu beachten. Die Haftung für Unfälle, die die-

sen Personen auf dem Werksgelände zustoßen, ist ausge-

schlossen, soweit diese nicht durch vorsätzliche oder grob 

fahrlässige Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertre-

ter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Die Gieße-

rei HEUNISCH ist unbeschadet sonstiger Kündigungs- und 

Rücktrittsrechte berechtigt, den Vertrag zu kündigen oder 

von ihm zurückzutreten, wenn auf Seiten des Lieferanten 

der Verdacht strafbarer Handlungen, insbesondere des Be-

truges, der Bestechung etc. besteht bzw. ein Ermittlungs-

verfahren gegen den Lieferanten oder einen seiner maß-

geblichen Mitarbeiter eingeleitet wurde.

URSPRUNGSNACHWEIS, UMSATZSTEUERRECHTLI-
CHE NACHWEISE, EXPORTBESCHRÄNKUNGEN
Von der Gießerei HEUNISCH angeforderte Ursprungsnach-

weise wird der Lieferant mit allen erforderlichen Angaben 

versehen und ordnungsgemäß unterzeichnet unverzüglich 

zur Verfügung stellen. Entsprechendes gilt für umsatzsteu-

errechtliche Nachweise bei Auslands- und innergemein-

schaftlichen Lieferungen. Der Lieferant wird die Gießerei 

HEUNISCH unverzüglich informieren, wenn eine Lieferung 

ganz oder zum Teil Exportbeschränkungen nach deutschem 

oder einem sonstigen Recht unterliegt. Lieferanten aus 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind verpflich-

tet innerhalb von 30 Tagen ab Auftragsannahme und dann 

jeweils innerhalb der ersten beiden Monate eines jeden 

Kalenderjahres unaufgefordert der Gießerei HEUNISCH 

Langzeitlieferantenerklärungen gemäß der jeweils gültigen 

europäischen Verordnung zu überlassen. Wenn dies für 

einzelne Warenlieferungen nicht erfolgen kann, so müssen 

entsprechende Ursprungsnachweise spätestens mit der 

Rechnungsstellung zur Verfügung gestellt werden. 
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Verhaltenskodex für Lieferanten

Der Verhaltenskodex für Lieferanten ist ein Bestandteil der 

Einkaufsbedingungen der Gießerei HEUNISCH. Diese Verein-

barung gilt als Grundlage für alle zukünftigen Lieferungen. 

Die Vertragspartner verpflichten sich, die Grundsätze und 

Anforderungen des Verhaltenskodex zu erfüllen und sich 

darum zu bemühen ihre Unterauftragnehmer vertraglich 

zur Einhaltung der in diesem Dokument aufgeführten Stan-

dards und Regelungen zu verpflichten. Diese Vereinbarung 

tritt mit Unterzeichnung in Kraft. Ein Verstoß gegen diesen 

Verhaltenskodex kann für das Unternehmen in letzter Kon-

sequenz Grund und Anlass sein, die Geschäftsbeziehungen 

einschließlich aller zugehörigen Lieferverträge zu beenden.

A. Einleitung

Ethisches Verhalten und Nachhaltigkeit im Sinne von öko-

logischer und sozialer Verantwortung sind wesentliche 

Bestandteile der Unternehmenspolitik von HEUNISCH. Von 

seinen Lieferanten erwartet HEUNISCH die in diesem Kodex 

festgelegten Prinzipien in ihren Unternehmen umzusetzen.  

Es liegt in der Verantwortung der Lieferanten, die Einhaltung 

der im Folgenden aufgeführten Grundsätze in der eigenen 

Lieferkette zu gewährleisten. Der Lieferantenkodex gilt 

weltweit für alle Lieferanten der HEUNISCH-Gruppe.

B. Einhaltung von Sozialstandards und
Achtung von Menschenrechten

1. EINHALTUNG DER INTERNATIONALEN  
ANERKANNTEN MENSCHENRECHTE
HEUNISCH erwartet von seinen Lieferanten, dass sie sich 

zur Einhaltung der international anerkannten Menschen-

rechte verpflichten. Dabei haben sie bei ihren Geschäftstä-

tigkeiten insbesondere die folgenden internationalen Men-

schenrechtsstandards als Mindeststandards zu beachten:  

•	 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Verein-

ten Nationen                                                                                                                                            

•	 Kernarbeitsnormen der International Labour Organisa-

tion (ILO).

2. VERBOT VON ZWANGSARBEIT UND SKLAVEREI
HEUNISCH duldet keine Zwangsarbeit oder Sklaverei, weder 

bei sich noch bei seinen Lieferanten. Jegliche Tätigkeiten 

werden von den Mitarbeitenden freiwillig und ohne Zwang 

oder Androhung von Strafe durchgeführt.

3. VERBOT DER KINDERARBEIT
HEUNISCH duldet keine Kinderarbeit, weder bei sich noch 

bei seinen Lieferanten. Das Mindestalter für die Zulassung 

zu einer Beschäftigung nach Maßgabe der jeweils geltenden 

staatlichen Regelungen ist von den Lieferanten einzuhal-

ten. Falls keine nationalen Rechtsvorschriften existieren, 

gelangen die Kernarbeitsnormen der ILO zur Anwendung.

4. ANGEMESSENE LÖHNE
HEUNISCH erwartet von seinen Lieferanten, dass sie sich 

ihrer sozialen Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeiten-

den bewusst sind und dass deren Vergütung und Arbeits-

zeit fair und angemessen sind. Der Lieferant gewährt seinen 

Mitarbeitenden die ihnen per Gesetz oder Vertrag zuste-

henden Sozialleistungen. 

5. ARBEITSZEITEN
HEUNISCH erwartet von seinen Lieferanten, dass deren 

Mitarbeitende einen Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit 

finden können und dass die jeweils geltende nationale Ge-

setzgebung zur Arbeitszeit eingehalten wird. Die Mitarbei-

tenden haben Anspruch auf einen geregelten Jahresurlaub.



6. VEREINIGUNGSFREIHEIT
HEUNISCH erwartet, dass seine Lieferanten eine offene 

und konstruktive Kommunikation mit ihren Beschäftigten 

und Arbeitnehmervertretern pflegen. Die Beschäftigten ha-

ben das Recht auf Kollektivverhandlungen und darauf, sich 

in Gewerkschaften zu organisieren. Sollten in einem Land 

aus politischen Gründen keine Gewerkschaften zugelassen 

sein, muss der Lieferant unabhängige Zusammenschlüsse 

in einer anderen Form ermöglichen. Die Lieferanten dürfen 

Beschäftigte, die sich als Arbeitnehmervertreter engagie-

ren, nicht diskriminieren.  

7. VERBOT JEGLICHER DISKRIMINIERUNG
HEUNISCH toleriert keine Diskriminierung und erwartet 

von seinen Lieferanten, dass sie jegliche Art von Ungleich-

behandlung wie beispielsweise aufgrund von Geschlecht, 

Familienstand, Hautfarbe, sozialer Herkunft, ethnischer Zu-

gehörigkeit, Nationalität, Religionszugehörigkeit, sexueller 

Orientierung, Behinderung, politischer Anschauung oder an-

deren persönlichen Merkmalen in ihrer Organisation unter-

sagen.

8. ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ
AM ARBEITSPLATZ
Der Lieferant hat seinen Mitarbeitenden ein sicheres und 

gesundes Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Er hat an seinen 

Betriebsstandorten die Arbeitssicherheitsvorschriften ein-

zuhalten. Jeder Lieferant hat Richtlinien und Verfahren zur 

Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz einzuführen 

und diese für seine Mitarbeitenden offenzulegen, damit Un-

fälle und Berufskrankheiten vermieden werden können.

9. SCHUTZ VOR ÜBERGRIFFEN 

HEUNISCH erwartet von seinen Lieferanten, Mitarbeitende 

in keiner Form physisch oder psychisch zu bestrafen. Un-

menschliche Behandlungen wie Folter oder Misshandlungen 

sind strengstens verboten. Außerdem darf keine inakzep-

table Behandlung von Arbeitskräften, wie etwa psychische 

Härte, sexuelle Belästigung und Erniedrigung stattfinden. 

Die Beauftragung oder Nutzung von Sicherheitskräften ist 

zu unterlassen, wenn beim Einsatz Personen unmenschlich 

oder erniedrigend behandelt oder verletzt werden oder die 

Vereinigungsfreiheit beeinträchtigt wird.

10. ERHALT DER NATÜRLICHEN  
LEBENSGRUNDLAGEN
Der Lieferant darf nicht unter Verstoß gegen legitime Rech-

te Land, Wälder oder Gewässer entziehen, deren Nutzung 

die Lebensgrundlage von Personen sichert. Schädliche Bo-

denveränderungen, Gewässer- und Luftverunreinigungen, 

schädliche Lärmemissionen sowie übermäßigen Wasser-

verbrauch hat er zu unterlassen, wenn dies die Gesund-

heit von Personen schädigt, die natürlichen Grundlagen zur 

Produktion von Nahrung erheblich beeinträchtigt oder den 

Zugang von Personen zu einwandfreiem Trinkwasser oder 

Sanitäranlagen verhindert.

C. Einhaltung von Umweltstandards

1. UMWELTGESETZGEBUNG
HEUNISCH erwartet von seinen Lieferanten, dass sie die je-

weils geltenden nationalen Umweltgesetze und sonstigen 

relevanten nationalen und internationalen Vorschriften zum 

Schutz der natürlichen Umwelt einhalten.

2. VERMEIDUNG UND MINDERUNG VON  
UMWELTBE-LASTUNGEN
HEUNISCH erwartet von seinen Lieferanten, dass sie die 

notwendigen Ressourcen, insbesondere Materialien, Ener-

gie und natürliche Ressourcen, effektiv nutzen und die 

Umweltauswirkungen minimieren. Dies gilt auch für den Lo-

gistik-/Transportaufwand. Auf die kontinuierliche Reduktion 

von Treibhausgasen ist zu achten. Emissionen im Produk-

tionsprozess sind zu reduzieren, belastende Emissionen 

zu kontrollieren und vor deren Freisetzung in die Umwelt 

soweit wie möglich aufzubereiten. Die Luftqualität im Um-

feld darf unter ihren Aktivitäten nicht negativ beeinflusst 

werden. Abfälle werden so weit wie möglich vermieden oder 

rezykliert. Die Lieferanten von HEUNISCH nutzen bzw. ent-

wickeln Verfahren, die den umweltfreundlichen Gebrauch 

von Wasser regeln. Eine signifikante Verschlechterung der 

Wasserqualität am Ende der Nutzung ist zu vermeiden. 
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3. UMWELTVERTRÄGLICHE PRODUKTE
Die Lieferanten von HEUNISCH achten bei der Entwicklung 

von Produkten und Dienstleistungen darauf, dass deren 

Verwendung sparsam im Verbrauch von Energie und natür-

lichen Ressourcen ist. Die Produkte sollten sich möglichst 

für eine Wiederverwendung, Rezyklierung oder gefahrlose 

Entsorgung eignen. Die an HEUNISCH gelieferten Produkte 

enthalten keine besorgniserregenden Stoffe, die unter die 

REACH-Verordnung fallen. Gegebenenfalls sind betroffene 

Inhaltsstoffe an HEUNISCH vorgängig zu melden. Materia-

lien oder Zukaufteile, die nicht den RoHS-Vorgaben entspre-

chen, sind vom Lieferanten in Absprache mit HEUNISCH zu 

substituieren. Bei Bedarf ist vom Lieferanten eine EU-Kon-

formitätserklärung bezüglich der Einhaltung der RoHS-

Richtlinie auszustellen.

4. EINHALTUNG INTERNATIONALER  
ÜBEREINKOMMEN ZUM SCHUTZ DER UMWELT
HEUNISCH erwartet von seinen Lieferanten die Einhaltung 

der Vorschriften von internationalen Übereinkommen zum 

Schutz der Umwelt, wie das:

•	 Übereinkommen von Minamata (Quecksilber-Konventi-

on) zur Eindämmung der Emissionen und Freisetzungen 

vonQuecksilber                                                                                                                                                   

•	 Stockholmer Übereinkommen über persistente organi-

sche Schadstoffe (Verbots- und Beschränkungsmaß-

nahmen für langlebige organische Schadstoffe  

•	 Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenz-

überschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und 

ihrer Entsorgung.   

D. Geschäftsethik

1. EINHALTUNG VON GESETZESVORSCHRIFTEN 
Von den Lieferanten von HEUNISCH erwarten wir, jeweils 

anwendbare Gesetzesvorschriften einzuhalten, die Men-

schenrechte zu respektieren und insbesondere die Würde 

des Menschen zu wahren.

2. VERBOT VON KORRUPTION 

HEUNISCH toleriert von seinen Lieferanten keine Form von 

Korruption, wie Bestechung oder die Gewährung oder An-

nahme von unrechtmäßigen Vorteilen, ungeachtet, ob diese 

direkt oder über Mittelsmänner an Privatpersonen oder ho-

heitliche Amtsträger erfolgen. Verboten sind insbesondere 

die Ausrichtung (aktive Bestechung, Vorteilsgewährung) 

und die Annahme (passive Bestechung, Vorteilsannahme) 

von Zuwendungen, die den Zweck haben, einen widerrecht-

lichen Vorteil zu erlangen.

3. FAIRER WETTBEWERB
HEUNISCH erwartet, dass seine Lieferanten die interna-

tionalen und nationalen Gesetze zur Wahrung des fairen 

Wettbewerbs einhalten. Hierzu gehören die Bestimmungen 

über den unlauteren Wettbewerb und die Kartellgesetze. 

Absprachen mit Konkurrenten über Preise, Verkaufskondi-

tionen, Mengenbeschränkungen, Gebietsaufteilungen oder 

über Angebote bei öffentlichen Ausschreibungen etc. sind 

strengstens verboten.

4. DATENSCHUTZ
HEUNISCH erwartet von seinen Lieferanten, die Gesetze 

zu Datenschutz und Informationssicherheit und die be-

hördlichen Vorschriften bei der Erfassung, Speicherung, 

Verarbeitung, Übermittlung und Weitergabe von persönli-

chen Informationen stets zu beachten. Personenbezogene 

Daten müssen zuverlässig gegen unberechtigte Zugriffe 

gesichert werden.                                                                                       

5. SCHUTZ DES GEISTIGEN EIGENTUMS
Die Lieferanten schützen das geistige Eigentum von HEU-

NISCH wie zum Beispiel Patente, Marken, Urheberrechte, 

Design, Geschäftsgeheimnisse, Muster, Modelle sowie 

Know-How und respektieren das geistige Eigentum Drit-

ter.  Die Lieferanten stellen insbesondere sicher, dass die 

an HEUNISCH gelieferten Produkte das geistige Eigentum 

Dritter nicht verletzen.
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6. PRODUKTSICHERHEIT
Produkte und Dienstleistungen von HEUNISCH sowie die 

von seinen Lieferanten bezogenen Produkte gefährden 

weder Mensch noch Umwelt und erfüllen die vereinbarten 

beziehungsweise gesetzlich vorgeschriebenen Normen be-

züglich Produktsicherheit. Die Lieferanten sind verpflichtet, 

Angaben zum sicheren Gebrauch klar zu kommunizieren.

7. VERMEIDEN VON GEFÄHRLICHEN SUBSTANZEN
Substanzen, deren Freisetzung eine Gefahr für Mensch 

und Umwelt darstellt, sind zu vermeiden. Lieferanten von 

HEUNISCH unterhalten ein Gefahrenstoffmanagement, 

welches den sicheren Gebrauch und Transport sowie die 

sichere Lagerung, Wiederaufbereitung, Wiederverwendung 

und Entsorgung sicherstellt. Ein verantwortungsvolles Ma-

nagement, welches auf dem Minimalprinzip basiert, wird 

von unseren Zulieferern gelebt.

8. VERANTWORTUNGSBEWUSSTE  
ROHSTOFFBESCHAFFUNG/AUSSCHLUSS VON 
KONFLIKTMATERIALIEN
Die Lieferanten von HEUNISCH unterstützen Aktivitäten, 

die eine verantwortungsbewusste Rohstoffbeschaffung 

sicherstellen. Die Beschaffung und der Einsatz von Roh-

stoffen, die rechtswidrig oder durch ethisch verwerfliche 

oder unzumutbare Maßnahmen erlangt wurden, sind zu 

vermeiden. Die Verwendung von Rohstoffen wie zum Bei-

spiel Konfliktmineralien, die von Embargos oder sonstigen 

Einfuhrbeschränkungen betroffen sind, ist auszuschließen. 

Die Lieferanten sind daher verpflichtet, diese Rohstoffe in 

hergestellten Produkten in der Lieferkette zu identifizieren 

und die Herkunft zu Bezugsquellen der von ihnen verwende-

ten Rohstoffe offenzulegen.

9. UNTERLIEFERANTEN
Die Lieferanten von HEUNISCH sind verpflichtet, durch ge-

eignete vertragliche Regelungen mit Unterauftragnehmern 

sicherzustellen, dass die in diesem Lieferantenkodex ent-

haltenen Regelungen eingehalten werden.  

10. MANAGEMENTSYSTEME
HEUNISCH erwartet von seinen Lieferanten, dass sie Ma-

nagementsysteme unterhalten, um die Einhaltung der in 

diesem Kodex aufgeführten Grundsätze zu gewährleisten. 

HEUNISCH bevorzugt Lieferanten, die ein Qualitätsmanage-

mentsystem nach ISO 9001, ein Umweltmanagementsys-

tem nach ISO 14001, ein Zertifikat als Entsorgungsfachbe-

trieb (EFB) oder gleichwertige Systeme umsetzen.

11. AUSFUHRKONTROLLEN UND  
WIRTSCHAFTSSANKTIONEN
Die Lieferanten von HEUNISCH sind verpflichtet, die für 

ihre Geschäftsaktivitäten geltenden Ausfuhrkontrollbe-

stimmungen einzuhalten. Zudem müssen die bestehenden 

nationalen und internationalen Vorschriften zu Wirtschafts-

sanktionen und Embargos bei allen Geschäftsaktivitäten 

beachtet werden.

12. INTERESSENKONFLIKTE
HEUNISCH erwartet von seinen Lieferanten, dass sie Ent-

scheidungen bezogen auf die Geschäftstätigkeit mit HEU-

NISCH ausschließlich auf Grundlage sachlicher Kriterien 

treffen. Interessenkonflikte bei privaten Belangen oder an-

derweitigen wirtschaftlichen oder sonstigen Aktivitäten, 

auch von Angehörigen oder sonstigen nahestehenden Per-

sonen oder Organisationen, sind zu vermeiden. Eventuell 

auftretende Interessenkonflikte, die im Zusammenhang mit 

der Geschäftsbeziehung zu HEUNISCH entstehen könnten, 

hat der Lieferant zu melden.

13. WHISTLEBLOWING UND SCHUTZ  
VOR VERGELTUNG
HEUNISCH erwartet von seinen Lieferanten, dass sie einen 

Beschwerdemechanismus bereitstellen, welcher Hinweis-

gebern (Whistleblower) ermöglicht, Informationen über Ver-

stöße gegen Gesetze und Menschenrechte sowie andere 

Missstände mit negativen Auswirkungen im Zusammen-

hang mit dem Unternehmen melden können. Die Lieferan-

ten verbieten alle Formen von Vergeltungsmaßnahmen und 

jegliche Repressalien gegen hinweisgebende Personen und 

stellen sicher, dass die Identität des Hinweisgebers ver-

traulich behandelt wird. Die Lieferanten müssen die Mel-

dungen von Hinweisgebern angemessen untersuchen und 

- falls erforderlich - Korrekturmaßnahmen ergreifen.
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